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Texte du Praesidium Amendement proposé

(2) Europäische Gesetze legen Regeln über

den Schutz natürlicher Personen bei der

Verarbeitung personenbezogener Daten

durch die Organe, Einrichtungen, Ämter

und Agenturen der Union sowie durch die

Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung

von Tätigkeiten, die in den An-

wendungsbereich des Unionsrechts fallen,

und über den freien Datenverkehr fest. Die

Einhaltung dieser Vorschriften wird von

einer unabhängigen Behörde überwacht.

(2) Europäische Gesetze legen Regeln über

den Schutz natürlicher Personen bei der

Verarbeitung personenbezogener Daten

durch die Organe, Einrichtungen, Ämter

und Agenturen der Union sowie durch die

Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung

von Tätigkeiten, die in den An-

wendungsbereich des Unionsrechts fallen,

und über den freien Datenverkehr fest. Die

Einhaltung dieser Vorschriften wird von

einer unabhängigen Behörde überwacht.

Begründung:

Es sollten keine neuen Einrichtungen geschaffen werden, über deren genaue Aufgaben und deren

Effizienz Unklarheit herrscht.


